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Notenaustausch 
zwischen dem Fürstentum Liechtenstein und 

der Europäischen Union betreffend die 
Übernahme der Richtlinie (EU) 2016/680 vom 

27. April 2016 zum Schutz natürlicher 
Personen bei der Verarbeitung personen-
bezogener Daten durch die zuständigen 
Behörden zum Zwecke der Verhütung, 

Ermittlung, Aufdeckung oder Verfolgung von 
Straftaten oder der Strafvollstreckung sowie 

zum freien Datenverkehr (Weiterentwicklung 
des Schengen-Besitzstands)1 

Abgeschlossen durch Notenaustausch vom 30. August 2016 
Inkrafttreten: 13. Dezember 2016 

Mission des Fürstentums Liechtenstein Brüssel, 30. August 2016 
bei der Europäischen Union 

Generalsekretariat des Rates 
der Europäischen Union 
Generaldirektorat D 
175, Rue de la Loi 
1048 Brüssel 

 
1 Übersetzung des englischen Originaltextes 
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Die Mission des Fürstentums Liechtenstein bei der Europäischen 
Union entbietet dem Generalsekretariat des Rates der Europäischen 
Union ihre Empfehlung und beehrt sich, Bezug zu nehmen auf die Noti-
fikation des Rates vom 1. August 2016, welche folgenden Inhalt hat: 
"In Übereinstimmung mit dem Protokoll zwischen der Europäischen 
Union, der Europäischen Gemeinschaft, der Schweizerischen Eidgenos-
senschaft und dem Fürstentum Liechtenstein über den Beitritt des Fürs-
tentums Liechtenstein zum Abkommen zwischen der Europäischen 
Union, der Europäischen Gemeinschaft und der Schweizerischen Eidge-
nossenschaft über die Assoziierung der Schweizerischen Eidgenossen-
schaft bei der Umsetzung, Anwendung und Entwicklung des Schengen-
Besitzstands und gemäss Art. 5 Abs. 2 Bst. a erster Satz des Protokolls 
wird Liechtenstein hiermit die Verabschiedung des folgenden Rechtsakts 
notifiziert: 

- Richtlinie (EU) 2016/680 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verar-
beitung personenbezogener Daten durch die zuständigen Behörden 
zum Zwecke der Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung oder Verfol-
gung von Straftaten oder der Strafvollstreckung sowie zum freien Da-
tenverkehr und zur Aufhebung des Rahmenbeschlusses 2008/977/JI 
des Rates 
Ratsdokument: 5418/1/16 REV1 DATAPROTECT 1 JAI 37 DAPIX 
8 FREMP 3 COMIX 36 CODEC 51 PARLNAT 82 
Datum der Annahme: 8. April 2016"1 

Gemäss Art. 5 Abs. 2 Bst. a und b des Protokolls und unter Vorbehalt 
der Erfüllung der verfassungsrechtlichen Voraussetzungen in Liechten-
stein informiert die Mission des Fürstentums Liechtenstein bei der Eu-
ropäischen Union das Generalsekretariat des Rates der Europäischen 
Union, dass das Fürstentum Liechtenstein den Inhalt des Rechtsaktes, 
welcher der oben genannten Notifikation des Rates beigelegt war und 
Teil dieser Antwortnote ist, akzeptiert und in seine innerstaatliche 
Rechtsordnung umsetzen wird. 

 
1 Richtlinie (EU) 2016/680 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 

zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten durch 
die zuständigen Behörden zum Zwecke der Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung oder 
Verfolgung von Straftaten oder der Strafvollstreckung sowie zum freien Datenverkehr 
und zur Aufhebung des Rahmenbeschlusses 2008/977/JI des Rates (ABl. L 119 vom 
4.5.2016, S. 89). 
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Gemäss Art. 5 Abs. 2 Bst. b des Protokolls wird das Fürstentum Liech-
tenstein dem Generalsekretariat des Rates der Europäischen Union un-
verzüglich die Erfüllung der verfassungsrechtlichen Voraussetzungen 
notifizieren. 
Dieser Notenaustausch wird zum Zeitpunkt der Notifikation durch das 
Fürstentum Liechtenstein über die Erfüllung seiner verfassungsrechtli-
chen Voraussetzungen in Kraft treten. 
Die Mission des Fürstentums Liechtenstein bei der Europäischen Union 
benützt die Gelegenheit, um das Generalsekretariat des Rates der Euro-
päischen Union ihrer ausgezeichneten Hochachtung zu versichern. 
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